
Stadtverwaltung Pirmasens                                                                    09.01.2023 
Beantwortung von Anfragen 
 
Anfrage der Stadtratsfraktion AfD in der Stadtratssitzung vom 14.11.2022 bzgl. 
„Verkehrsspiegel Bitscher Straße“ 
___________________________________________________________________ 
 
Anfrage: 
An der Kreuzung Bitscher Straße / Simter Straße geht es rechts hoch in die Stadt und links 
runter nach Niedersimten. Man hat als Linksabbieger so gut wie keine Einsicht nach rechts 
und damit auf die Autos, die aus der Stadt nach Niedersimten fahren oder links in die Simter 
Straße abbiegen, da der Blick nach rechts oben durch die (auf der rechten Seite der Bitscher 
Straße) parkenden Autos erschwert ist.  
Wenn man an den Laternenmast (in der Bitscher Straße), direkt gegenüber der Einmündung 
der Simter Straße, einen Verkehrsspiegel in Blickrichtung rechts anbringt, wäre das Problem 
gelöst. Ich bitte um Prüfung der Möglichkeit. 
 
Beantwortung: 
Die Verkehrssituation an der Kreuzung Bitscher Straße / Simter Straße wurde bereits vom 
Ortsbeirat Niedersimten gemeinsam mit Bürgermeister Maas mit folgendem Ergebnis 
diskutiert:  
 
Der Einrichtung von Verkehrsspiegeln steht die Verwaltung aus folgenden Gründen 
grundsätzlich skeptisch gegenüber: 
 
Grundsätzlich hält die Verwaltung Verkehrsspiegel nur als bedingt geeignet die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen. Durch die verkleinerte und verzerrte Sicht durch den Spiegel 
können Fahrgeschwindigkeiten und Entfernungen nicht sicher abgeschätzt werden. Andere 
Verkehrsteilnehmer, z.B. Radfahrer werden unter Umständen gar nicht erkannt. Hinzu 
kommt, dass je nach Aufstellung tote Winkel entstehen, sodass nicht immer ein ganzer 
Straßenbereich abgedeckt werden kann. In der Praxis kommt es daher immer wieder zu der 
Fehleinschätzung, die Spiegel wären falsch ausgerichtet. Die Einrichtung von 
Verkehrsspiegeln entbindet die Fahrzeugführer nicht von deren Sorgfaltspflichten beim 
Einbiegen, verleiten aber zu einer unangemessenen Verhaltensweise. Eigene 
Beobachtungen haben gezeigt, dass insbesondere beim Einbiegen nach rechts, durch den 
starren Blick auf den Verkehrsspiegel, nicht darauf geachtet wird ob z.B. Fußgänger 
(gegenüber dem Einbieger bevorrechtigt) die Straße überqueren möchten.  
Verkehrsspiegel sind zudem keine offiziellen Verkehrszeichen, was sich darin ausdrückt, 
dass sie in der StVO nicht als solche aufgeführt sind. Auch dies ist ein Hinweis, dass sie 
offiziell nicht als geeignete Verkehrseinrichtung zur Regelung und Sicherung des Verkehrs 
zu werten sind. 
 
Aus diesen Gründen wurde in den letzten Jahren die Einrichtung von Verkehrsspiegeln 
restriktiv gehandhabt.   
 
Um dennoch Abhilfe für die Schwierigkeiten bei der Ausfahrt zu schaffen, wird in der Bitscher 
Straße nach der Einmündung Simter Straße stadteinwärts gemäß der beigefügten Anlage 
(siehe Anlage) eine Grenzmarkierung (VZ 299) aufgebracht. Durch das Aufbringen der 
Grenzmarkierung wird das gesetzliche Halteverbot nach der Einmündung verlängert, 
wodurch die Sicht auf den fließenden Verkehr stadtauswärts verbessert wird. Damit kann die 
Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden. 
 
 


